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Empfehlungen 

des Arbeitsausschusses der Sozialdezernenten Westfalen-Lippe 

zur Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit bei wohnbezogenen Leistungen 

nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 5 AV-SGB XII NRW 

 

Stand: 01.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Rahmenvereinbarung NRW über die Leistungen der Eingliederungshilfe und die Hilfen 
zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII, die im Dezem-
ber 2009 zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden in NRW und den beiden Land-
schaftsverbänden abgeschlossen wurde, enthält in den Anlagen 2 und 3 Empfehlungen 
zur Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den örtlichen und überörtlichen Trägern der 
Sozialhilfe. 
In Westfalen-Lippe wurde nach Beratung im Arbeitsausschuss der Sozialdezernenten 
Westfalen-Lippe eine gemeinsame Arbeitgruppe aus Vertretern der regionalen Arbeitsge-
meinschaften der örtlichen Träger der Sozialhilfe und des LWL damit beauftragt, weiterge-
hende Empfehlungen zur Konkretisierung der Regelungen der Rahmenvereinbarung zu 
erarbeiten. 
 
Die hier vorliegenden Empfehlungen sollen bestehende Unsicherheiten in der Zuständig-
keitsabgrenzung aufgreifen und wegen des starken Praxisbezugs eine Arbeitshilfe für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialhilfeverwaltung darstellen. Damit soll auch ver-
mieden werden, dass Zuständigkeitsabgrenzungen über eine Vielzahl von Einzelabspra-
chen oder gar Streitigkeiten im Einzelfall geklärt werden müssen. 
 
Diese Empfehlungen wurden in den regionalen Arbeitsgemeinschaften der örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe beraten. 
Der Arbeitsausschuss der Sozialdezernenten Westfalen-Lippe hat die Anwendung dieser 
Empfehlungen in seiner Sitzung am 10. November 2010 beschlossen. 
Alle örtlichen Trägern der Sozialhilfe in Westfalen-Lippe und der LWL haben der Anwen-
dung dieser Empfehlungen ab 01.02.2011 schriftlich zugestimmt1. 
 
Sofern sich durch die Anwendung dieser Empfehlungen in Bestandsfällen Änderungen bei 
der Beurteilung der sachlichen Zuständigkeit ergeben, sollen zur Verringerung des Verwal-
tungsaufwandes keine neuen Kostenerstattungsansprüche für die Zeit bis zum 30.06.2011 
zwischen den Empfehlungspartnern geltend gemacht werden. Bereits eingeleitete Kosten-
erstattungsverfahren sollen im Sinne dieser Empfehlungen möglichst einvernehmlich zum 
Abschluss gebracht werden. 

                                                 
1
 Bitte Besonderheiten in Fußnote 2, 3 und 4 beachten. 
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I. Sachliche Zuständigkeit bei Wohnhilfen (Eingliederungshilfe) 
 
 

Für die Leistungen in (ambulanten oder stationären) betreuten Wohnformen im Rah-
men der Eingliederungshilfe ist die sachliche Zuständigkeit des öSHTr. gegeben, so-
weit sich nicht aus der nachfolgenden Darstellung die sachliche Zuständigkeit des LWL 
ergibt: 

 
 
1. Der LWL ist für Eingliederungshilfeleistungen in stationär betreuten Wohnformen für 

Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zuständig (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a AV-SGB XII). Stationär betreute Wohnformen im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe ergeben sich aus der Beschreibung der Leistungstypen (LT) des Landesrahmen-
vertrags (LRV) NRW stationär. Zu diesen Wohnformen zählen Angebote der LT 5 - 21 
LRV NRW stationär. Bei der Betreuung außerhalb von NRW sind die jeweiligen vertrag-
lichen Regelungen zu beachten. 
 
In Ausnahmefällen (z.B. für eine Übergangszeit bis zum Umzug in eine geeignete Ein-
richtung) werden stationäre Eingliederungshilfeleistungen zum Wohnen auch in statio-
nären Pflegeeinrichtungen nach § 72 Abs. 2 SGB XI, in stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe (über Tag und Nacht) nach § 45 Abs. 1 SGB VIII, in Kranken-
häusern oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 SGB V oder in sonstigen statio-
nären Einrichtungen (z.B. Internaten, Berufsförderungswerken) erbracht. 
 
Der LWL ist auch zuständig, wenn die Hilfe in einer stationär betreuten Wohnform not-
wendig ist, aber wegen der Besonderheiten des Einzelfalles nicht oder noch nicht in ei-
ner geeigneten stationären Einrichtung durchgeführt werden kann. Eine stationär be-
treute Wohnform ist nicht notwendig, wenn die Hilfe bedarfsgerecht ambulant in einer 
(Pflege-) Familie oder durch eine (Pflege-) Person durchgeführt werden kann. 
 

 
2. Der LWL bleibt für die Eingliederungshilfeleistung in stationär betreuten Wohnformen 

zuständig, wenn die Person das 65. Lebensjahr vollendet hat und zwischen Vollendung 
des 64. und 65. Lebensjahres ununterbrochen (12 Monate) stationäre Eingliederungs-
hilfe erhalten hat (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b AV-SGB XII). 

 
 
3. Der LWL ist für Eingliederungshilfeleistungen in ambulant betreuten Wohnformen für 

volljährige Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zuständig (§ 2 Abs. 1 Nr. 
2 AV-SGB XII)2. 
Ambulant betreute Wohnformen im Rahmen der Eingliederungshilfe ergeben sich aus 
der Beschreibung der Leistungstypen des LRV NRW ambulant. Zu diesen Wohnfor-
men zählen Angebote der LT „G“ (individuelle Schwerstbehindertenbetreuung) und „I“ 
(betreutes Wohnen). Bei der Betreuung außerhalb von NRW sind die jeweiligen ver-
traglichen Regelungen zu beachten. 
 
 

                                                 
2
 Die Stadt Herne, die Stadt Gelsenkirchen und der Kreis Gütersloh haben einen Vorbehalt bei der Altersgrenze geltend gemacht. 
Der Kreis Olpe lehnt Nr. I.3 Satz 1 ab. 
Daher ist bei Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren für die örtliche Zuständigkeit maßgeblichen Aufenthalts-
ort in der Stadt Herne, der Stadt Gelsenkirchen, dem Kreis Gütersloh oder dem Kreis Olpe haben bzw. hatten, stets eine Einzelfall-
prüfung der sachlichen Zuständigkeit durchzuführen. 

 
Siehe auch Erläuterungen in Fußnote 3. 
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Die Leistung ist i.d.R. 
• durch einen Dienst, der eine Vereinbarung nach §§ 75 ff. SGB XII unter Ein-

schluss der LT „G“ bzw. „I“ mit dem LWL abgeschlossen hat oder 
• bei Pflegefamilien im Rahmen der Familienpflege für erwachsene Menschen mit 

Behinderung nach den Richtlinien des LWL 
zu erbringen. 
Bei Personen des LT „G“ ist eine Leistungserbringung im Rahmen des sogenannten 
Arbeitgebermodells möglich. 
 
Die Betreuung in der Herkunftsfamilie/Pflegefamilie gilt als ambulant betreute Wohn-
form der Eingliederungshilfe, wenn mit den Leistungen Ziele verfolgt werden, die über 
eine bloße Entlastung der Betreuungspersonen von der Beaufsichtigung und Pflege hi-
nausgehen. Dazu zählen pädagogische Hilfen, die im Rahmen einer Ziel- und Maß-
nahmeplanung der Verselbstständigung dienen, vor allem durch Informations- und Be-
ratungsleistungen, und die unmittelbar beim Bedarf des Menschen mit Behinderung 
ansetzen. Isolierte Maßnahmen der Familienunterstützung (FuD/FuH) oder Familien-
entlastung (FeD/FeH) begründen i.d.R. keine ambulant betreute Wohnform, weil der 
Entlastungsaspekt der Angehörigen im Vordergrund steht. 
 
Bei Personen, die in der Herkunftsfamilie/Pflegefamilie betreut werden und die einen 
Hilfebedarf des LT „G“ (individuelle Schwerstbehindertenbetreuung) haben, ist i. d. R. 
von einer ambulant betreuten Wohnform i.S.d. Eingliederungshilfe auszugehen. 
Abweichend vom Regelfall ist die Zuständigkeit des LWL jedoch nicht gegeben, sofern 
der Hilfebedarf, der durch Leistungen der Sozialhilfe gedeckt werden soll, nur in der 
Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten besteht; eine entsprechende Leis-
tung mag zwar eine notwendige Ergänzung des Unterstützungssettings sein, es fehlt 
jedoch an der Zielgerichtetheit der Leistung zur Ermöglichung oder Sicherung des 
Wohnens (siehe FuH/FeH). 
 
Das Ziel eines baldigen Auszugs aus der Wohnung der Herkunftsfamilie/Pflegefamilie 
ist keine Voraussetzung für die Erbringung der Leistung. 

 
 
4. Der LWL ist auch für die Eingliederungshilfeleistung in ambulant betreuten Wohnfor-

men zuständig, wenn die Person das 65. Lebensjahr vollendet hat und der entspre-
chende Bedarf vor Vollendung des 65. Lebensjahres bekannt war (i. S. d. § 18 SGB 
XII)3. 
Das gilt auch dann, wenn die ambulante Leistung erst nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres einsetzt, bis dahin jedoch bereits ein Hilfebedarf in einer stationär betreuten 
Wohnform im Rahmen der Eingliederungshilfe bestand. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass der öSHTr. für allen „Neuanträge“ zuständig ist für 
Personen, die einen wie auch immer gearteten Unterstützungs- und Hilfebedarf zu ei-
nem Zeitpunkt formulieren, an dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, sofern die-
ser nicht vorher bekannt geworden ist. Ob und welche Leistungen nach dem SGB XII 
notwendig sind, prüft und entscheidet der öSHTr. sodann eigenständig. 

 

                                                 
3
 In der gemeinsamen Arbeitsgruppe der öSHTr. und des LWL bestand bei der Erarbeitung dieser Empfehlungen Einigkeit darüber, 
dass § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII NRW - anders als Nr. 1 - keine Altersbegrenzung bei der Vollendung des 65. Lebensjahres der 
berechtigten Person in der Zuständigkeitszuweisung enthält. Im Sinne einer klaren Zuständigkeitsabgrenzung anhand des „harten“ 
Kriteriums des Alters und unter Berücksichtigung der Steuerungsverantwortung der öSHTr. im stationären Bereich für Personen ab 
Vollendung des 65. Lebensjahres erscheint die getroffene Empfehlung - auch im Vergleich zu generalisierten Abgrenzungsalterna-
tiven, die am konkreten Hilfebedarf im Einzelfall („weiches“ Kriterium) anknüpfen - jedoch als gerechtfertigt. 

 
Zu Besonderheiten einzelner Kommunen und Kreise siehe Fußnote 2. 
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5. Der LWL ist für alle anderen Leistungen (Annex-Leistungen) nach dem 5. bis 9. Kapitel 

SGB XII zuständig, solange er tatsächlich Leistungen im Rahmen der Zuständigkeit 
nach den Nrn. 1 - 4 erbringt (Rechtsgrundlagen: stationär: § 97 Abs. 4 SGB XII; ambu-
lant: § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII); bei ambulanten Eingliederungshilfeleistungen zum 
Wohnen gilt dies mit der Einschränkung, dass die anderen Leistungen notwendig sein 
müssen, um das selbstständige Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern (siehe dazu 
unter II.). 

 
 
6. Über die in Nr. 5 genannten Leistungen hinaus ist der LWL 

• bei stationären Leistungen auch für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB 
XII zuständig (§ 97 Abs. 4 SGB XII) und 

• bei ambulanten Leistungen auch für Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII 
zuständig (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII). 
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II. Sachliche Zuständigkeit für ergänzende Leistungen (Annex-Leistungen) und  in 
Sonderfällen 

 
 

1. Tagesstrukturierende Maßnahmen (LT 24 LRV NRW stationär)4  
Die sachliche Zuständigkeit des LWL ist bei folgenden Fallgestaltungen gegeben:  

a) Der Leistungsberechtigte erhält Hilfen in einer stationär betreuten Wohnform 
vom LWL und bedarf Hilfe zur Tagesstrukturierung, weil er eine WfbM nicht 
besuchen kann (§ 97 Abs. 4 SGB XII). 

b) Der Leistungsberechtigte erhält vom LWL Hilfen in einer ambulant betreuten 
Wohnform. Die Werkstattfähigkeit ist nicht gegeben. Nach den zugrunde lie-
genden Feststellungen zum Hilfebedarf sind tagesstrukturierende Hilfen zur 
Unterstützung der Zielerreichung des ambulant betreuten Wohnens notwendig 
und durch die Teilnahme an den tagesstrukturierenden Angeboten verringert 
sich die Zahl der sonst notwendigen Fachleistungsstunden. Dies muss im Pro-
tokoll der Hilfeplankonferenz entsprechend dokumentiert sein. 

c) In besonders gelagerten Fällen leistet der LWL tagesstrukturierende Hilfen 
auch dann, wenn nicht gleichzeitig Leistungen in betreuten Wohnformen er-
bracht werden. Voraussetzung dafür ist, dass 

• der Leistungsberechtigte zu der im LT 24 beschriebenen Zielgruppe gehört 
und 

• der Fachausschuss der WfbM festgestellt hat, dass wegen Art und Schwere 
der Behinderung und ihrer Folgen (zurzeit) eine Förderung bzw. Beschäfti-
gung in der WfbM nicht möglich ist, oder 

die Altersgrenze für die Weiterbeschäftigung in WfbM überschritten ist und 

• ohne die tagesstrukturierende Maßnahme in naher Zukunft eine vollstatio-
näre Hilfe unumgänglich wäre. 

Bei allein stehenden Leistungsberechtigten soll zum Nachweis des drohen-
den vollstationären Hilfebedarfs eine begründete fachliche Stellungnahme 
zur Notwendigkeit tagesstrukturierender Hilfen und zur Ungeeignetheit an-
derer Leistungen des ambulant betreuten Wohnens eingeholt werden. 

Bei Leistungsberechtigten, die durch Personen der Haushaltsgemeinschaft 
betreut werden, muss der vollstationäre Hilfebedarf wegen einer Überforde-
rung der Betreuungsperson drohen. Die Überforderung der betreuenden 
Personen muss in diesem Falle anhand objektiv nachprüfbarer Kriterien 
nachgewiesen werden (denkbar sind z. B. Krankheiten („Burn-out-
Syndrom“, schwere chronische Erkrankungen u.ä.) oder berufliche Belas-
tungen). Dagegen reicht es nicht aus, wenn durch die tagesstrukturierende 
Maßnahme ein allgemeiner Entlastungseffekt bei den betreuenden Perso-
nen erreicht wird. Notwendig ist vielmehr, dass vor dem Zeitpunkt der Be-

                                                 
4
 Tagesstrukturierende Maßnahmen im Rahmen des LT 24 wurden zwar nach dem Landesrahmenvertrag NRW stationär vereinbart, 
stellen jedoch im Einzelfall isoliert, ohne Bezug zu einer gleichzeitigen stationären Leistung nach den LT 9 bis LT 19 kein (teil-) sta-
tionäres , sondern ein ambulantes Leistungsangebot dar, so dass die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe im 
Regelfall nicht gegeben ist. Der fehlende eigenständige Charakter als (teil-) stationäres Leistungsangebot ergibt sich sowohl aus 
der beschriebenen Zielgruppe, als auch aus der Beschreibung von Art und Umfang der Leistung des LT 24. 

 
Der Kreis Olpe hat Vorbehalte bei Nr. II.1. Daher ist bei Personen, die ihren für die örtliche Zuständigkeit maßgeblichen Aufent-
haltsort im Kreis Olpe haben bzw. hatten, stets eine Einzelfallprüfung der sachlichen Zuständigkeit durchzuführen. 
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darfserhebung bei den Betreuungspersonen bereits objektiv nachvollzieh-
bare Gründe vorliegen, die es sehr wahrscheinlich machen, dass es ohne 
eine regelmäßige tagesstrukturierende Maßnahme innerhalb eines abseh-
baren Zeitraumes zu einem völligen Ausfall der Betreuung kommen würde. 

 

2. Für die Unterstützung der Beschäftigung in Zuverdienstfirmen kommt die sachli-
che Zuständigkeit des LWL nur ausnahmsweise in Betracht, wenn der Leistungs-
berechtigte vom LWL Hilfen in einer ambulant betreuten Wohnform erhält Nr.II.1. 
Buchstabe b gilt entsprechend. 

 
3. Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ist eine teilstationäre Einrich-

tung. Die Zuständigkeit des LWL ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a AV-
SGB XII. 
Soweit im Einzelfall ausnahmsweise eine Betreuung in der WfbM über das 65. 
Lebensjahr hinaus erforderlich ist, besteht die sachliche Zuständigkeit des LWL 
nur,  

a) wenn der Leistungsberechtigte zugleich Hilfen in einer stationär betreuten 
Wohnform vom LWL erhält und der Hilfe zur Tagesstrukturierung bedarf, die in 
der stationären Wohnform oder auf andere Art und Weise nicht geleistet wer-
den kann (§ 97 Abs. 4 SGB XII), oder 

b) wenn der Leistungsberechtigte zugleich Hilfen in einer ambulant betreuten 
Wohnform vom LWL erhält und nach den zugrunde liegenden Feststellungen 
zum Hilfebedarf tagesstrukturierende Hilfen zur Unterstützung der Zielerrei-
chung des ambulant betreuten Wohnens notwendig sind und dadurch die Zahl 
der sonst notwendigen Fachleistungsstunden verringert wird. Dies muss im 
Protokoll der Hilfeplankonferenz entsprechend dokumentiert sein. Die Zustän-
digkeit ergibt sich dann aus § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII und nicht aus § 2 Abs. 
1 Nr. 1 AV-SGB XII. 

 

4. Für die Kosten des Behindertenfahrdienstes ist der LWL nur sachlich zuständig, 
wenn er tatsächlich Leistungen in ambulant oder stationär betreuten Wohnformen 
erbringt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII bzw. § 97 Abs. 4 SGB XII). Die Organisation 
des Fahrdienstes obliegt den Kreisen oder Kommunen. 

 

5. Für die Kosten einer ambulanten hauswirtschaftlichen Hilfe oder für häusliche 
Pflege ist die sachliche Zuständigkeit des LWL nur gegeben, wenn ein weiterer 
Bedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe nach den Nrn. I.3 - 4 besteht. Besteht 
der Bedarf ausschließlich in der hauswirtschaftlichen Versorgung oder zusammen 
mit anderen Pflegebedarfen, ist die Leistung als „Hilfe zur Pflege“ in der originären 
Zuständigkeit des öSHTr. zu erbringen. 

 

6. Für Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe am gemeinschaftli-
chen und kulturellen Leben (therapeutische Ferienfreizeit etc.) ist die sachliche 
Zuständigkeit des LWL nur gegeben, wenn ein weiterer Bedarf im Rahmen der 
Eingliederungshilfe nach den Nrn. I.1 - 4 besteht. 
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III. Sachliche Zuständigkeit bei Hilfen für Personen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten 

 
Für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB 
XII ist die sachliche Zuständigkeit des öSHTr. gegeben, soweit sich nicht aus der nach-
folgenden Darstellung die sachliche Zuständigkeit des LWL ergibt: 

 
 
1. Der LWL ist für teilstationäre und stationäre Leistungen nach § 67 ff. SGB XII für 

Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zuständig (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 Buch-
stabe a AV-SGB XII). Die Beschreibung der Leistungen ergibt sich aus den LT 26 - 32 
LRV NRW stationär. 
Bei der Betreuung außerhalb von NRW sind die jeweiligen vertraglichen Regelungen 
zu beachten. 

 
 
2. Der LWL ist für ambulante Leistungen nach § 67 ff. SGB XII für Personen bis zur 

Vollendung des 65. Lebensjahres zuständig, wenn sie dazu dienen, Hilfe in einer teil-
stationären oder stationären Einrichtung zu verhindern (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b 
AV-SGB XII). 
Von einer Verhinderung der Hilfe in einer teilstationären oder stationären Einrichtung ist 
dann auszugehen, wenn Leistungen des LT „E“ LRV NRW ambulant erbracht werden 
und wenn im Einzelfall im Rahmen des Hilfeplanverfahrens festgestellt worden ist, dass 
dies die adäquate Hilfe ist. Der LWL ist in der Regel nur zuständig für Hilfen an Perso-
nen, die in einer Wohnung mit eigenem Mietvertrag leben oder bei denen der Bezug 
einer eigenen Wohnung innerhalb der nächsten zwei Monate angestrebt wird. Mit „an-
gestrebt“ ist gemeint, dass die Unterzeichnung eines eigenen Mietvertrages kurz vor 
dem Abschluss steht und somit eine sehr konkrete Aussicht auf den Bezug einer eige-
nen Wohnung innerhalb der nächsten zwei Monate besteht. 
Der LWL ist ferner zuständig, wenn 

• vorübergehend eine ambulante Betreuung in einer vom Leistungsanbieter an-
gemieteten Wohnung mit dem Ziel des baldigen Eintritts der leistungsberechtig-
ten Person als Hauptmieter erfolgt. Voraussetzung ist, dass die leistungsberech-
tigte Person einen eigenen (Unter-) Mietvertrag mit vollen Mieterrechten und -
pflichten mit dem Leistungsanbieter hat; eine Nutzungsvereinbarung oder ein 
Überlassungsvertrag reichen als rechtliche Grundlage nicht aus, oder 

• der Leistungsberechtigte durch die Ordnungsbehörde in die Wohnung eingewie-
sen wurde, weil der Eigentümer zum Abschluss eines Mietvertrags nicht bereit 
ist. Dies ist nachzuweisen. 

 
Für ambulante Begleithilfen bzw. aufsuchende Hilfen für Menschen mit besonderen so-
zialen Schwierigkeiten - Leistungstyp „F“ LRV NRW ambulant – ist der LWL als über-
örtlicher Träger der Sozialhilfe sachlich nicht zuständig. 
Der LWL ist auch nicht zuständig für die Leistungen der Städte, Gemeinden oder Krei-
se, 

• die von deren allgemeinen Sozialdiensten oder Fachstellen für Wohnungsnotfäl-
le erbracht werden, 

• die von ihnen oder ihren beauftragten Stellen für Wohnungsnotfälle junger Men-
schen nach dem SGB VIII erbracht werden, 

• die für ein niedrigschwelliges Angebot erbracht werden (z. B. Tagesaufenthalte, 
Übernachtungsstellen). 
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Bei der Betreuung außerhalb von NRW sind die jeweiligen vertraglichen Regelungen 
zu beachten. 
 

 
3. Bei stationären Leistungen nach Nr. III.1 umfasst die Zuständigkeit alle weiteren Leis-

tungen nach dem SGB XII (§ 97 Abs. 4 SGB XII). 
 
 

4. Für den LT „D“ LRV NRW ambulant (Fachberatung) ist die gemeinsame Zuständigkeit 
der öSHTr. und des LWL gegeben. Über den Abschluss von Vereinbarungen und die 
Finanzierung der Beratungsstellen verständigen sich die zuständigen Träger bilateral; 
die Finanzierung erfolgt unabhängig vom Einzelfall i. d. R. je zur Hälfte. 

 
 
5. In Frauenhäusern werden keine stationären Leistungen nach III.1 erbracht. Dies ergibt 

sich ausdrücklich aus § 2 Abs. 5 der VO zu § 69 SGB XII5. 
Ambulante Leistungen nach III.2 kommen allenfalls nach dem Auszug aus dem Frau-
enhaus in eine eigene Wohnung in Betracht. Die während des Aufenthalts im Frauen-
haus in unterschiedlicher Intensität geleisteten ambulanten fachlichen Hilfen dienen 
nicht der Verhinderung von Hilfen in einer teilstationären oder stationären Einrichtung 
i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b AV-SGB XII.  

 

                                                 
5
 Sofern in sehr seltenen Fällen ein Hilfebedarf nach §§ 67 ff. SGB XII in einem Frauenhaus geltend gemacht wird, sind die Leistun-
gen zur Sicherung der (möglichst baldigen) Hilfe außerhalb des Frauenhauses im Rahmen des Hilfeplanverfahrens festzustellen. 
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Anhang 
 
 

 
• Leistungstypenkatalog zum Landesrahmenvertrag NRW - stationär 

 
• Beschreibung des Leistungstyps 24 (Auszug aus dem Landesrahmenvertrag 

NRW - stationär) 
 

• Beschreibung der Leistungstypen D, E, F, G, I (Auszug aus dem Landesrah-
menvertrag NRW - ambulant) 
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Leistungstypenkatalog zum Landesrahmenvertrag NRW - stationär 
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Beschreibung des Leistungstyps 24 
(Auszug aus dem Landesrahmenvertrag NRW - stationär) 
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Beschreibung der Leistungstypen D, E, F, G, I 
(Auszug aus dem Landesrahmenvertrag NRW - ambulant) 
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